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In ſtructio n

fuͤr die

Hoſpital⸗ Chirurgen .

§. 94 .

Hinſichtlich des Licenzgrades , des Dienſtver⸗

haͤltniſſes , der allgemeinen Dienſtobliegenheiten , ſo

wie der Rechte , gilt von ihnen daſſelbe , was von

den Unterchirurgen bei den Regimentern ; jedoch

ſtehen ſie in polizeilicher Hinſicht unter der Stadt⸗

kommandantſchaft .

Sie ſind gehalten , die , den Hoſpitaldienſt

betreffenden Anordnungen und Befehle der Regi⸗

mentsaͤrzte und Oberchirurgen zu vollfuͤhren ; na⸗

mentlich den niedern chirurgiſchen Verrichtungen ,

und jeder , einen Heilzweck erzielenden Hilfeleiſtung

ſich zu unterziehen ; duͤrfen jedoch , auf eigenen Heil⸗

rath hin , weder in aͤrztlicher noch wundaͤrztlicher

Hinſicht irgend etwas , außer in dringenden Faͤllen,

vornehmen .
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§. 95.

Die ihnen uͤbergebenen Verbandmittel ; als
Binden, Leinwand , Charpie , Pflaſter , Salben ꝛe.
ſollen ſie ſtets rein und in gehoͤriger Ordnung er⸗
halten , den wahrſcheinlichen Bedarf fuͤr jeden Tag
vorbereiten , und die , von den Oberchirurgen ihnen
zugewieſenen Verbaͤnde beſorgen .

Außerdem haben ſie bei den Krankenbeſuchendem verordnenden Arzt uͤber alle Vorfaͤlle bei den
einzelnen Kranken , Bericht zu erſtatten ferner die
Rezepte, desgleichen die Koſtportionenzettel zu ſchrei⸗
ben , und die Ordinationstafeln zu berichtigen , ſowie die taͤglichen und monatlichen Hoſpital⸗Rap⸗

porte zu fertigen , und das Aufnahmsbuch der
Kranken , neben dem des Verwalters , und die
ärztlichen Tagebücher ic. ordnungsmaͤſig zu fuͤhren .

Da bei den Krankenbefuchen immerhin mehtete
Haͤnde noͤthig ſind , ſo haben die Ober - und Unter
chirurgen der Regimenter , ſo viel moͤglich, thaͤtig
mitzuwirken .

Zu jeder Zeit ſollen ſie fleißig nachſehen , ob
die Kranken von den Waͤrtern mit Arzneien , Ge⸗
ttaͤnken ꝛc. gehoͤrig verſehen und uberhaupt vorſchrifts⸗
muͤſig beſorgt werden , aber auch , ob dieſe ſelbſt die
erhaltenen Vorſchriften befolgen , keine verbotenen
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Dinge ſich verſchaffen , und ob uͤberhaupt der Hoſpital⸗

Ordnung gemaͤß verfahren wird .

Jede Bemerkung oder Entdeckung uͤber irgend

einen , der Geſundheit nachtheiligen Gegenſtand ſind

ſie gehalten , unverzuͤglich anzuzeigen .

§. 96 .

Bei bedeutenden fieberhaften Kranken , ſo wie

bei ſchwer Verwundeten , oder Operirten , bei denen

gefaͤhrliche Zufaͤlle, Verblutung ꝛc. zu befuͤrchten iſt ,

ſollen ſie ihre Aufmerkſamkeit vermehren , und noͤ⸗

thigenfalls ſelbſt Nachtwache halten ; von jedem be⸗

deutenden Vorfall aber den Regimentsarzt oder Ober⸗

chirurgen ſogleich benachrichtigen .

§. 97 .

Die von den Krankenwaͤrtern aus der Apotheke
Aberbrachten Arzneien muͤſſen ſie nach dem Ordina⸗

tionsbuche , an die Kranken vertheilen , und dieſen ,

ſo wie den Waͤrtern, die Gebrauchsart angeben .

Solche Arzneien hingegen , deren Gebrauch

große Vorſicht erfordert , oder von denen Nichtge⸗

brauch zu befuͤrchten iſt , den Kranken ſelbſt dar⸗

reichen .

§. 98 .

Ueberhaupt aber ſollen ſie den Waͤrtern und

Kranken , das Beiſpiel der Sittlichkeit , Menſchen⸗
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freundlichkeit , Beſcheidenheit , des Fleißes und der

Ordnungsliebe geben , und erſtern keine andern , als

auf den Krankendienſt ſich beziehenden Auftraͤge
ertheilen .

Ohne Erlaubniß des dirigirenden Hoſpitalarztes
ſollen ſie ſich nicht aus dem Hoſpital entfernen ,
und dieſe Erlaubniß nur dann erhalten , wenn ihre
Stelle durch einen andern Wundarzt indeſſen ver⸗
ſehen iſt .
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